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 Verordnung einer psychiatrischen häuslichen Krankenpflege (pHKP) 
 

Der aktuelle Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschuss erweitert den Kreis der Verord-

nungsberechtigten. Ab sofort sind auch Fachärztinnen und Fachärzte mit Zusatz-Weiterbil-

dung Psychotherapie verordnungsberechtigt. Bisher durften schon Psychologische Psycho-

therapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsy-

chotherapeutinnen und Psychotherapeuten, Fachärztinnen und Fachärzte für Nervenheil-

kunde, Neurologie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Psychiatrie und Psycho-

therapie, für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, sowie Fachärztinnen und 

Fachärzte in psychiatrischen Institutsambulanzen nach § 118 SGB V pHKP verordnen. Dar-

über hinaus können Hausärztinnen und Hausärzte für einen begrenzten Zeitraum pHKP ver-

ordnen, sofern eine von der Fachärztin bzw. vom Facharzt gesicherte Diagnose vorliegt, die 

nicht älter als vier Monate ist. Dieser Gesamtverordnungszeitraum sollte allerdings im Rah-

men der Regelindikationen sowie der Indikationen der Öffnungsklausel sechs Wochen nicht 

überschreiten. Ziel der Verordnungsmöglichkeit durch Hausärztinnen bzw. Hausärzte ist es, 

psychisch erkrankte Menschen mithilfe eines psychiatrischen Pflegeteams insbesondere zur 

Überbrückung nach einem stationären Aufenthalt in die fachärztliche Behandlung überleiten 

zu können. 

 

Ziele 

Psychiatrische häusliche Krankenpflege soll dazu beitragen, dass Ihre Patientinnen bzw. Ihre 

Patienten soweit stabilisiert werden, dass sie ihr Leben im Alltag im Rahmen ihrer Möglich-

keiten selbstständig bewältigen und koordinieren sowie Therapiemaßnahmen in Anspruch 

nehmen können. Dabei ist das soziale Umfeld zu berücksichtigen. 

 

Voraussetzungen 

Voraussetzung für die Verordnung von Maßnahmen der psychiatrischen häuslichen Kran-

kenpflege ist, dass Ihre Patientin bzw. Ihr Patient über eine ausreichende Behandlungsfähig-

keit verfügt, um seine Fähigkeitsstörungen positiv beeinflussen zu können, und zu erwarten 

ist, dass das mit der Behandlung verfolgte Therapieziel von Ihrer Patientin bzw. Ihrem Pati-

enten umgesetzt werden kann. 

  

https://www.kvb.de/service/beratung/beratungscenter/
http://www.istockphoto.com/de/portfolio/Wavebreakmedia?mediatype=photography
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Indikationen 

Dies betrifft die Diagnosen, die im Leistungsverzeichnis der Häuslichen-Krankenpflege-Richt-

linie unter Ziffer 27a (= Liste der Regelindikationen; https://www.g-ba.de/informationen/richtli-

nien/11/) aufgeführt sind. Für diese Indikationen besteht ein Anspruch auf pHKP, wenn die 

damit verbundenen Fähigkeitsstörungen in einem Maß vorliegen, dass das Leben im Alltag 

nicht mehr selbstständig bewältigt oder koordiniert werden kann. 

Neben den Regelindikationen (sog. „Öffnungsklausel“) kann für psychisch schwer Erkrankte 

aus dem Diagnosebereich F00 bis F99 psychiatrische häusliche Krankenpflege verordnet 

werden, wenn ein GAF1-Wert ≤ 40 vorliegt und die folgenden Voraussetzungen - kumulativ - 

erfüllt sind: 

 Es liegen Fähigkeitsstörungen in einem Maß vor, dass das Leben im Alltag nicht 

mehr selbstständig bewältigt oder koordiniert werden kann (GAF-Wert ≤ 40). 

 Es besteht eine ausreichende Behandlungsfähigkeit, um im Pflegeprozess die Fähig-

keitsstörungen positiv beeinflussen zu können. Es ist zu erwarten, dass die mit der 

Behandlung verfolgten Therapieziele erreicht werden können. 
 

Verbindliche Anwendung der GAF-Skala 

Der G-BA hat in die Richtlinie die verbindliche Anwendung der sogenannten GAF-Skala ein-

bezogen, die zur Bestimmung des Ausmaßes der Fähigkeitsstörungen herangezogen wird. 

Ziel ist die Operationalisierung der Bestimmung der Fähigkeitsstörungen und ihres Ausma-

ßes. Die Verordnung psychiatrischer häuslicher Krankenpflege kann aufgrund von Regelindi-

kationen nur erfolgen, wenn ein GAF-Wert ≤ 50 vorliegt. Der GAF-Wert muss auf der Verord-

nung angeben werden.  
 

GAF-Skala: 

Wertebereich Beschreibung 

100-91 Optimale Funktion in allen Bereichen 

90-81 Gute Leistungsfähigkeit auf allen Gebieten 

80-71 Höchstens leichte Beeinträchtigungen 

70-61 Leichte Symptome, im allgemeinen relativ gute Leistungsfähigkeit 

60-51 Mäßig ausgeprägte Störung 

50-41 Ernsthafte Beeinträchtigung 

40-31 Starke Beeinträchtigung 

30-21 Leistungsunfähigkeit in allen Bereichen 

20-11 Selbst- und Fremdgefährlichkeit 

10-1 Ständige Gefahr oder anhaltende Unfähigkeit 

 

 
1 Die GAF-Skala (Global Assessment of Functioning) ist eine international wissenschaftlich aner-
kannte Klassifikation zur Beschreibung der psychischen, sozialen und beruflichen Funktionen von psy-
chisch erkrankten Menschen. 

https://www.g-ba.de/informationen/richtlinien/11/
https://www.g-ba.de/informationen/richtlinien/11/
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Häufigkeit und Dauer der Verordnung 

Können oben genannten Voraussetzungen zum Zeitpunkt der erstmaligen Verordnung 

durch Sie eingeschätzt werden, kann die psychiatrische häusliche Krankenpflege für einen 

Zeitraum von mehr als 14 Tagen verordnet werden. Sofern für Sie eine Einschätzung nicht 

möglich ist, ob die Patientin bzw. der Patient über eine ausreichende Behandlungsfähigkeit 

verfügt, um die Fähigkeitsstörungen positiv beeinflussen zu können und das Therapieziel zu 

erreichen, ist die Dauer der Erstverordnung auf 14 Tage zu beschränken. In dieser Zeit soll 

eingeschätzt werden, ob die Erarbeitung der Pflegeakzeptanz und der Beziehungsaufbau 

generell möglich ist. Sofern eine abschließende Einschätzung nach 14 Tagen noch nicht 

möglich ist, kann noch eine Folgeverordnung für weitere 14 Tage ausgestellt werden. 

Maßnahmen der pHKP können wie bisher grundsätzlich bis zu vier Monate ohne weitere Be-

gründung verordnet werden. Sollte pHKP über vier Monate hinaus erforderlich sein, müssen 

die Notwendigkeit der Weiterführung und die zu erwartenden Verbesserungen der Fähig-

keitsstörungen begründet werden. Dabei ist festzuhalten, dass pHKP keine Leistung zur dau-

erhaften Begleitung oder Versorgung sein soll. 

Die Dauer einer Einheit umfasst 60 Minuten. Die Therapieeinheiten können in kleinere Zeit-

einheiten maßnahmebezogen aufgeteilt werden. 

 

Verordnungsmuster 12 

Die Verordnung pHKP erfolgt auf Muster 12 „Verordnung häuslicher Krankenpflege“. Darauf 

ist die Leistung (Abkürzung „pHKP“ oder psychiatrische häusliche Krankenpflege) bezie-

hungsweise die Leistungsziffer 27a anzugeben. Bestandteil der Verordnung ist ein Behand-

lungsplan, den Sie erstellen. Dieser Behandlungsplan umfasst die Indikation, die Fähigkeits-

störungen, die Zielsetzung der Behandlung und die Behandlungsschritte (Behandlungsmaß-

nahmen, -frequenzen und -dauer). Der Behandlungsplan ist der Krankenkasse bei der Ge-

nehmigung der Leistung vorzulegen. 

 

Abrechnung 

Vertragsärztinnen und -ärzte: Die Erstverordnung der psychiatrischen häuslichen Kranken-

pflege wird mit 149 Punkten bewertet (GOP 01422), bei der Folgeverordnung sind es 154 

Punkte (GOP 01424).  

Vertragspsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten haben seit 1. Januar 2021 die Mög-

lichkeit die genannten GOPs abzurechnen. 
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Abgrenzung der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung von der häusli-

chen und der psychiatrischen häuslichen Krankenpflege 

Der G-BA hat klargestellt, dass bei einer Versorgung im Rahmen einer stationsäquivalenten 

psychiatrischen Behandlung (StäB) keine gleichzeitige Verordnung von häuslicher und psy-

chiatrischer häuslicher Krankenpflege erfolgen darf. Bei der StäB handelt es sich um eine 

Krankenhausleistung im häuslichen Umfeld von psychisch erkrankten Menschen. 

 

Ansprechpartnerinnen und -partner für Verordnungsfragen stehen Ihnen - als Mitglied der 

KVB - unter 0 89 / 5 70 93 - 4 00 30 und für Abrechnungsfragen unter 0 89 / 5 70 93 - 4 00 

10 zur Verfügung. Oder Sie hinterlassen uns über Ihr Beratungscenter unter 

https://www.kvb.de/service/beratung/beratungscenter/ einen Rückrufwunsch.  

https://www.kvb.de/service/beratung/beratungscenter/

